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Allgemeine

Schweizerische Militärzeitung.
Organ der schweizerischen Armee.

Jfr.
LVII. Jahrgang. Der Schweizerischen Militärzeitschrift LXXVII. Jahrgang.

Basel, 4. Februar 1911
erscheint wöchentlich. — Preis per Semester für die Schweiz Fr. 5. — Bestellungen direkt .in Binno Schwabe I Co., VirlailbacMMidluni
in Bassi. Im Auslände nehmen alle Postburcanx und Buchhandlungen Bestellungen an. — Inserate 35 Cts. die einspaltige Petitzcile.

Redaktion: Oberst II. Wills. Meilen; Oberst Frlfi Gsrlseh. Bern.

Inhalts Die Lehren des russisch-japanischen Krieges nach Oberst Gertsch — Unnötige Ausgaben. — Eidgenossenschaft:

Offiziers-Ernennungen und Beförderungen. — Ausland: Frankreich: Armeemanöver. — Oesterreich-
l'ngarn: Außerordentliche Widerstandsfähigkeit des österr. Infanteriegewehrs. Fortbildungskurse über Pferdewesen.

— Italien: Der Alkoholismus in der italienischen Armee.
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Die Lehren des russisch - japanischen Krieges
nach Oberst Gertsch.*)

Der Bericht des Obersten Gertsch über seine
Erfahrungen im ostasiatischen Kriege ist nicht
nur eine anziehende Lektüre, sondern trotz seines
späten Erscheinens, auch seines militärischen
Gehaltes wegen sehr lesenswert. Wenn auch manches
durch die inzwischen erschienenen, eingehenden,
privaten uml amtlich«! Darstellungen Jiberholt
wurde, wie durch die Werke von Hamilton und
Tettau und die deutschen und österreichischen
Einzelschriften, so behalten doch des Obersten
Gertsch lebendige Schilderungen von Land und
Leuten, von den Vorgängen bei der ersten Armee
und ganz besonders was er über Geist, Denkweise
und Charakter der japanischen Offiziere und
Mannschaften berichtet, bleibenden Wert, für
schweizerische Leser noch gesteigert durch die
eingestreuten Vergleiche mit unsern militärischen
Verhältnissen. — Urteilsfähige Offiziere werden also
das Werk nicht aus der Hand legen, ohne daraus
einen wirklichen Gewinn für die militärische Schulung

ihres Geistes gezogen zu haben.
ich habe aber um die Einräumung einiger Spalten

der Schweizer. Militär-Zeitung nicht zu dem
Zwecke gebeten, um den Gertsch'schen Bericht
unsern Offizieren zu empfehlen; dessen bedarf es
kaum, sondern allein deshalb, weil ich es für eine
Pflicht der leitenden Stellen unseres Heeres halte,
zu den Folgerungen und Lehren Stellung zu nehmen,
die der Verfasser aus seinen Beobachtungen im
allgemeinen und auch .für unsere Armee zieht.
Üies um so mehr, als diese Lehren in so eindringlich

warnender Weise und in so apodiktischer Form
vorgebracht werden, daß, wer sie nicht befolgte,
sich als pflichtvergessen vorkommen müßte, wenn
er seine abweichende Ueberzeugung nicht auf ernstliche

Prüfung stützen und mit guten Gründen
rechtfertigen könnte. Uebrigens glaube ich nur
einem Wunsche des Verfassers nachzukommen,
wenn ich trachte seine Ausführungen und Vor-

*) Vom russisch - japanischen Kriege. I. Teil 1906.
II. Teil 1910. Bern. Buchdruckerei Büchler & Cie.

schlage auf ihre Bedeutung und ihren praktischen
Wert zu prüfen.

Es fällt mir natürlich nicht ein, die Richtigkeit
der von Oberst Gertsch gemachten Beobachtungen
irgend in Zweifel zu ziehen; ich habe es in der
Hauptsache nur mit dem V. Kapitel, den „Lehren
des Krieges", zu tun, die vieles sehr Richtige
enthalten, in einer Hinsicht aber, meines Erachtens.
weit über das hinausgehen, wozu die Tatsachen
berechtigen und die in dieser einen Beziehung
alles weit hinter sich lassen, was irgend ein kriegs-
ktindiger militärischer Schriftsteller, geschweige
denn eine verantwortliche Armeeleitung, bis anhin
aus* dem besprecheaen Kriege gefolgert hat. Es
sei aber immerhin angenommen, daß darin allein
noch kein Beweis dafür zu erblicken wäre, daß die
Gertsch'schen Schlußfolgerungen nicht zutreffend
seien.

Sehen wir uns also die Lehre etwas näher an ;

sie lautet kurz gefaßt wie folgt :

Truppenführung, Taktik, ist eine Kunst, die
durch keinerlei reglementarische Vorschriften, die
sie an bestimmte Formen binden, eingeengt werden
darf ; nur deren technische Grundlage, die Führung
des Zuges im Gefecht, darf regiementariseh
festgelegt werden, S. 114'). „Was über den Zug
hinausgeht ist Truppenführung" und dafür darf
es'nicht nur kein Reglement, sondern „auch keine
offizielle Nachhilfe und Wegleitung geben. Das
ist die bedeutsame Lehre des Krieges." Seite 108:
„Die für die ganze Armee gleiche Kampftechnik
muß vorgeschrieben sein, aber nicht die Taktik.
Im übrigen braucht man sich nur zu vergegenwärtigen,

daß sich in jedem Zeitalter und bei jedem
wehrhaften Volke eine der Bewaffnung entsprechende
allgemeine Art der Kampfführung ganz von selbst
gebildet hat. Ohne Réglemente. Und zu allen
Zeiten hat zu großen Taten der Genius des Führers
den Weg gewiesen, niemals ein Reglement."

Seite 109 : „Ein Truppenführer soll bei der
Lösung einer Kampfaufgabe nicht zu überlegen
haben, welche Formen das Reglement erlaube oder
gebiete ..."

Seite 110: „Grundsätze der 2'ruppenführung
gibt es also nicht, weil jede taktische Handlung
von mannigfaltigen und ewig wechselnden Um-

') Die Seitenzahlen beziehen sich auf den II.. 1910
erschienenen Teil des Gertsch'schen Berichtes.
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